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Geschätzte GemeindebürgerInnen! 
 
Die Legislaturperiode geht in Kürze zu Ende. Rückblickend muss dabei 

besonders hervorgehoben werden, dass viele wichtige Entscheidungen 

(zB Errichtung Kreisverkehr, Kanalbau, Sportanlagensanierung und  

–neubau,...) im Gemeinderat getroffen wurden.  

Besonders erfreulich ist die Tatsache der fast ausschließlich gemeinsam 

erreichten Mehrheitsfindungen und der einhelligen Ablehnung von 

Klubzwängen. Eine sehr gute Diskussionskultur war Grundlage für 

vernünftige, richtungweisende Weichenstellungen, die Basis für den 

wirtschaftlichen Erfolg unserer Gemeinde jetzt aber auch für die sicherlich schwierigen, zukünftigen 

Jahre. Deshalb spreche ich allen Fraktionen den Dank für die gute Zusammenarbeit aus! 

Für 2009 lässt die Finanzlage ein ausgeglichenes Budget erwarten. Aller Voraussicht nach wird dies für 

2010 aufgrund der allgemeinen Wirtschaftskrise nur durch Rücklagenentnahme möglich sein. Dies ist 

sicherlich dann auch eine richtige und wichtige Maßnahme zur Ankurbelung und Unterstützung der 

regionalen Wirtschaft. 

 

Die MitarbeiterInnen im Gemeindeamt waren stets verlässliche Stützen im gesamten Aufgabenbereich, 

der Ausarbeitung von Projekten und deren Umsetzung. Dafür mein herzliches „Dankeschön“! 

 

Für die bevorstehenden Wahlen ersuche ich die Parteien um eine faire Wahlauseinandersetzung und im 

Sinne einer demokratischen Mitbestimmung bitte ich die Wahlberechtigten, von ihrem Stimmrecht mög-

lichst zahlreich Gebrauch zu machen! 

Es ist mein Wunsch, durch Ihre Unterstützung den interessanten Weg an der Spitze der Gemeinde 

auch in den kommenden Jahren weiterzugehen. 

 
Euer Bürgermeister: 
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GEMEINDERATSSITZUNG 
vom 14.07.2009 

 
Es wurde genehmigt, dass 
seitens des Bauhofes 
unmittelbar nach Einlangen 
eines Antrages mit der 
Entsorgung der 

Senkgrubeninhalten begonnen werden darf 
und die Genehmigung der Anträge in der 
nächsten Gemeinderatssitzung nachträglich 
erteilt wird. 
 
Die Berichte des Prüfungsausschusses zu 
den Sitzungen vom 10.02.2009 und vom 
19.05.2009 wurden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Gestaltung des Vorplatzes der VS 
Gaspoltshofen (Planungsvorschlag DI Alt-
mann) wurde die Zustimmung erteilt. 
 
Eine Bündelversicherung für Feuerwehr, 
Gemeindeamt und Schulen wurde mit der  
Oberösterreichischen Versicherung abgeschlos-
sen. 
 
2 Ansuchen von Familie Grabenberger, 
Grub betreffend Verlegung eines öffentlichen 
Weges und Erneuerung der Stützmauer zur 
Straßenbefestigung wurden behandelt. 
 
Familie Wagner, Jeding wurde für den Bau der 
zurückgesetzten Lärmschutzmauer eine 
Subvention genehmigt, wenn die Antragsteller 
zusichern, dass sie den Grund für den Radweg 
zu ortsüblichen Preisen abtreten. 
 
Der Pfarre Altenhof wurde für die Innenreno-
vierung der Pfarrkirche eine Subvention in 
der Höhe von 20 % der geschätzten Kosten 
gewährt. 
 
Die Weiterbestellung von Amtsleiter 
Schiermair für 5 Jahre wurde genehmigt. 
 
Aufgrund des mangelnden Handlungsbedarfes 
wurde auf die Erstellung eines Frauenför-
derprogramms verzichtet. 
 
2 Gestattungsverträge wurden genehmigt. 
 
Ein Dringlichkeitsantrag betreffend Entschär-
fung der „Friedwagner Kreuzung“ wurde 
behandelt. 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
Detailinformationen auf der Homepage 
www.gaspoltshofen.info oder Amtstafel im 
Marktgemeindeamt! 

 
 

BÄUME UND STRÄUCHER  
ENTLANG VON STRASSEN 

 
INFORMATION: 
Bäume und Sträucher 
entlang von Straßen sind 
im Kreuzungsbereich, 
aber auch in engen  
Kurven häufig 

Sichtbehinderungen. Deshalb möchten wir auf 
die rechtlichen Bestimmungen hinweisen: 
 
 

Nach dem Oö. Straßengesetz dürfen Zäune und 
Hecken innerhalb eines Bereiches von acht Me-
tern neben dem Straßenrand nur mit Zustim-
mung der Straßenverwaltung (das ist bei Ge-
meindestraßen die Marktgemeinde) errichtet 
bzw. gepflanzt werden. Einzelne Bäume, Baum-
reihen oder Sträucher dürfen nur in einem Ab-
stand von mehr als einem Meter zum Straßen-
rand gepflanzt werden. Wenn es durch Bäume, 
Sträucher, Hecken oder dergleichen zu einer 
Sichtbehinderung kommt, so kann die Bezirks-
hauptmannschaft den Grundeigentümer auffor-
dern, die Sichtbehinderung zu beseitigen. Un-
abhängig davon kann aber der Eigentümer des 
Straßengrundes in Ausübung des Eigentums-
rechts Äste, die vom Nachbargrund in den Luft-
raum des Straßengrundes hängen, zurück-
schneiden. 
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LANDTAGS-, GEMEINDERATS- & BÜRGERMEISTERWAHLEN 

 

NEU !!!: 
Erstmals Briefwahl bei 
Landtags-, Gemeinderats- 
und Bürgermeisterwahl 

 
Durch das Oö. Wahlrechtsänderungsgesetz 
2009, LGBl. Nr. 27/2009 wurde auf Landesebe-
ne die Briefwahl eingeführt. Dadurch ist es In-
habern von Wahlkarten möglich, ihre Stimme 
im Postweg oder durch persönliche Abgabe der 
Wahlkarte bei einer von der Gemeindewahlbe-
hörde bestimmten Abgabestelle abzugeben. 
 
Hinweis: Gemäß § 50a Abs. 2 der Oö. Land-
tagswahlordnung bzw. § 54a Abs. 2 der Oö. 
Kommunalwahlordnung darf die Abgabe der 
Wahlkarte nur persönlich durch den Wahlbe-
rechtigten erfolgen. 
 
Anspruch auf  
Ausstellung einer Wahlkarte 
Wahlberechtigte, die voraussichtlich am Wahl-
tag verhindert sein werden, können ihre Stim-
me in jenem Wahlsprengel abgeben, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen sind, insbe-
sondere wegen Ortsabwesenheit, aus gesund-
heitlichen oder beruflichen Gründen, wegen 
Aufenthalts im Auslands, oder weil sie ihren 
Hauptwohnsitz nach dem Stichtag und vor dem 
Wahltag in eine andere Gemeinde verlegt ha-
ben, ihr Wahlrecht auf Antrag unter Angabe des 
Grundes durch Briefwahl ausüben. Sie haben 
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. 
 
Ausübung des  
Wahlrechts durch Briefwahl 
Gemäß § 50a Abs. 1 wählen Wahlberechtigte, 
denen Wahlkarten ausgestellt wurden, in dem 
sie die ausgefüllten Stimmzettel in das  
Wahlkuvert legen, dieses verschließen und in 
die Wahlkarte legen. Zudem haben sie auf der 
Wahlkarte durch ihre Unterschrift eidesstatt-
lich zu erklären, dass sie ihre Wahl persönlich, 
unbeobachtet und unbeeinflusst getroffen 
haben, die Wahlkarte zu verschließen und so 
rechtzeitig der zuständigen Gemeindewahlbe-
hörde im Postweg zu übermitteln oder bei der 
von der Gemeindewahlbehörde festgelegten 
Abgabestelle persönlich abzugeben, dass sie 
dort spätestens am Wahltag bis zu dem in der 
Gemeinde festgelegten Wahlschluss einlangt. 

 
Die Gemeindewahlbehörde der Marktgemeinde 
Gaspoltshofen hat in ihrer konstituierenden 
Sitzung die Abgabestelle für Wahlkarten wie 
folgt festgelegt: 
a) bis zum Wahltag während der  

Öffnungszeiten des Marktgemeindeamtes 
MO-FR von 08:00-12:00 Uhr & 
MO+DI von 14:00-16:00 Uhr 
Im Amtsgebäude, 4673 Gaspoltshofen, 
Hauptstraße 53, Zi 1 – Bürgerservicestelle 

b) am Wahltag dient das Wahllokal des 
Wahlsprengels – 1 – Gemeindewahl-
behörde, Hauptschule Gaspoltshofen, 
Hauptstraße 18 (Haupteingang – links), bis 
zum Wahlschluss (14:00 Uhr) als Abgabe-
stelle. 

 
Die Wahlkarten inkl. Stimmzettel sind 
voraussichtlich ab ca. 10.09.2009 am 
Marktgemeindeamt verfügbar. (Bürger-
servicestelle) 
 
Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie bitte die 
Bürgerservicestelle des Marktgemeindeamtes 
(Tel: 69 54-24 oder  
wilhelm.doppler@gaspoltshofen.ooe.gv.at) 
 
 

KOSTENLOSE MATURA FÜR 
ALLE OBERÖSTERREICHER! 

 
Fernstudium oder 
Abendunterricht:  
Neustart im September! 
 

Das Abendgymnasium startet im September mit 
2 neuen Klassen. Der Schulbesuch ist kostenlos 
und auch die verwendeten Schulbücher werden 
im Rahmen der Schulbuchaktion nahezu gratis 
abgegeben.  
Die KandidatInnen werden wahlweise im  
Abendunterricht oder im Fernstudium mit Kon-
taktphasen in 3 bis 8 Semestern zur Matura 
geführt. Voraussetzungen sind ein österr. 
Schulabschluss (Pflichtschule) und ein Mindest-
alter von ca. 17 Jahren. 
Nähere Informationen: 
www.abendgymnasium.at  (Standort Linz),  
bzw. Tel.  0732-772637-33 
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VERANSTALTUNGSKALENDER 

 
 

DATUM VERANSTALTUNG ORT 
21.08.2009 
08:00-09:00 Uhr 

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 
Jeden 3. Freitag im Monat 

Klubzimmer des Marktgemein-
deamtes (1. Stock) 

Keine Anmeldung erforderlich! 
11.08.2009 
08:00-12:00 Uhr 

AMTSTAG DES NOTARIATES  
4680 Haag/H. 

GH Danzerwirt 

11.08.2009 
08:00-14:00 Uhr 

SPRECHTAG PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT 
Zur Vorsprache ist ein Lichtbildausweis als  

Identitätsnachweis mitzubringen!  
Um telefonische Terminvoranmeldung  

wird ersucht: 05 7807-18 39 00 
Nächste Termine: 18.08. / 25.08. / 08.09. / 15.09.  

PV – Landesstelle OÖ,  
Terminal Tower, Bahnhofplatz 

8, 4021 Linz 

25.08.2009 
19:00 Uhr 

GEMEINDERATSSITZUNG Sitzungssaal Marktgemeindeamt

18.09.2009 
08:00-09:00 Uhr 

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 
Kanzlei Dr. Maria Weidlinger 

Klubzimmer des Marktgemein-
deamtes (1. Stock) 

22.09.2009 
08:15-09:25 Uhr 

MORGENGYMNASTIK 
Bewegungskurs mit Monika Aigner  

B-GYM – Balance Gymnastik nach der Franklin-Methode 
Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, jung oder alt, 
jeder kann mit der Franklin-Methode üben und sie jeder-
zeit und überall anwenden! 

Weitere Informationen auf unserer Homepage 
www.gaspoltshofen.info / Veranstaltungen 

10 Kurseinheiten, Kursbeitrag € 55,00 

Gemeindeamt Gaspoltshofen 
 

Informationen und Anmeldung: 
Monika Aigner 

Dipl. Bewegungspädagogin FM 
E-Mail: moniaigner@gmx.at 
Tel: (0664) 32 45 447 oder 

(07676) 79 70 

01.09.2009 
08:00-12:00 Uhr 

AMTSTAG DES NOTARIATES  
4680 Haag/H. 

GH Danzerwirt 

04.09.2009 
18:00 Uhr 

KURS FÜR DEN ALLG. SACHKUNDENACHWEIS 
NACH DEM HUNDEHALTEGESETZ 

Gabriele Strobach, Tel.: (0699) 104 82 990 oder  
Dieter Strobach, Tel.: (07248) 682 24 

Vereinshaus am Alten Kaisersteig, 
nächst der Sportplatzanlage des 

SV Pöttinger Grieskirchen 

14.09.2009 SPERRMÜLL UND ALTHOLZSAMMLUNG Details in der nächsten Ausgabe!
Möchten auch Sie einen Termin verlautbaren, welcher noch nicht im Veranstaltungskalender 2009 eingetragen ist, dann geben Sie uns bitte 
Ihre Daten bekannt! (cornelia.voraberger@gaspoltshofen.ooe.gv.at oder Tel.: 6954-22) 
 

NEUE HOMEPAGE: www.gaspoltshofen.info  

 
Die Marktgemeinde Gaspoltshofen ist seit Ende 
Juni mit einer neu gestalteten Homepage  
vertreten. 
Diese entspricht nun den Richtlinien der Barrie-
refreiheit und beinhaltet zahlreiche Informatio-
nen rund um Ihren Amtsweg und die Marktge-
meinde. 
 

WIRTSCHAFTS-, GASTRONOMIEBETRIEBE  
UND VEREINE 

Wir haben uns bemüht, eine umfangreiche 
Grundinformation anzubieten. Natürlich kann 
aber nicht alles sofort erfasst sein. Außerdem 
fehlen uns in vielen Fällen Detailinformationen. 

Wir bitten daher alle Wirtschafts- und Gastro-
nomiebetriebe sowie Vereine, Freizeitanbie-
ter,... uns Textvorschläge, Fotos usw. zu über-
mitteln bzw. selbst einen neuen Eintrag zu 
erstellen. 
Nutzen Sie die neue Homepage 
www.gaspoltshofen.info als Ihre neue Werbe-
plattform. 
 

GEMEINDECHRONIK 
Die von Helmuth Moser in liebevoller Arbeit 
gestaltete Gemeindechronik finden Sie ab sofort 
ebenfalls auf der Homepage im Menüpunkt  
„Über Gaspoltshofen“ zum Download! 
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STELLENAUSSCHREIBUNG 
 

(Personenbezogene Bezeichnungen gelten sowohl in männlicher als auch weiblicher Form) 
 
Von der Marktgemeinde Gaspoltshofen wird die Stelle eines Erziehers oder Lehrers zur Betreu-
ung der Schüler der Volksschule Gaspoltshofen im Rahmen der ganztägigen Schulform öffentlich 
zur Besetzung ausgeschrieben.  

Die Anstellung erfolgt in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zur Marktgemeinde  
Gaspoltshofen.  

 

Die Entlohnung erfolgt aufgrund einer Einzeleinreihung durch das Amt der OÖ. Landesregierung 
voraussichtlich nach der Funktionslaufbahn GD 17.  

 

Das Beschäftigungsausmaß beträgt  

20 Wochenstunden (MO bis DO, jeweils 11.45 Uhr bis 16.45 Uhr) 

 

Das Dienstverhältnis wird befristet für die Dauer des Schuljahres 2009/10 abgeschlossen  
(14. September 2009 bis 09. Juli 2010). 

 

Das Betätigungsfeld umfasst im Wesentlichen folgende Aufgabengebiete: 
 

1. Gestaltung der individuellen Lernzeit (25 % der Tätigkeit) 
 

 Erledigung von Hausübungen 
 Wiederholung und Aneignung des Lehrstoffes 
 Vorbereitung auf Prüfungen, Tests, Schularbeiten, Referate usw. 

 
2. Freizeitgestaltung (75 % der Tätigkeit) 
 

 Durchführung eines gelenkten Freizeitangebotes oder 
 Beaufsichtigung bei ungelenkter Freizeitgestaltung 

 

Die BewerberInnen haben folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
 

1. Abgeschlossene Berufsausbildung zum Erzieher oder Lehrer  
2. Österreichischer Staatsbürger oder die Staatsbürgerschaft eines anderen  

EWR-Mitgliedsstaates 
3. Selbständiges und verantwortungsbewusstes Handeln 
4.  Durchsetzungsfähigkeit 

 

 

Bewerbungen müssen unter Anschluss der üblichen Bewerbungsunterlagen (Abschlusszeugnis, Le-
benslauf, Nachweise über Zusatzausbildungen bzw. über die bisherige berufliche Verwendung usw.) 
bis spätestens 26. August 2009, 12:00 Uhr unter Verwendung der im Marktgemeindeamt auf-
liegenden (bzw. unter www.gaspoltshofen.info im Menü „Marktgemeinde-
amt/Bürgerinformation/Formulare“ abrufbaren) „Stellenbewerbung“ am Marktgemeindeamt einlan-
gen. 
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EINE INFORMATION DER ABWASSERGENOSSENSCHAFT ALTENHOF 

 
Sie finden die Prüfberichte auch auf unserer Homepage www.gaspoltshofen.info. 
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Auf der Homepage www.gaspoltshofen.info finden Sie den Text zum Download bzw. vergrößern!
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ERNEUTE INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON  
SENKGRUBENINHALTEN MIT DEM „ROLLENDEN KANAL“ 

 

 
Der gemeindeorganisierte Senkgrubenentsor-
gungsdienst unter dem Namen „rollender Ka-
nal“ wird seit einiger Zeit auch im Gemeindege-
biet Gaspoltshofen angeboten und bereits sehr 
gut angenommen. Somit wird eine zusätzliche 
Möglichkeit der Abwasserentsorgung für Objek-
te, die nicht an den Ortskanal angeschlossen 
werden können, verwirklicht. 
 

Anträge erhalten Sie auf dem Gemeinde-
amt und auf den Seiten 11 und 12 dieser  
Ausgabe sowie auf der Homepage 
www.gaspoltshofen.info.  
Den ausgefüllten Antrag geben Sie bitte am 
Marktgemeindeamt ab.  
In der Folge werden Sie von einem Mitarbeiter 
des Bauhofes besucht, der mit Ihnen Einzelhei-
ten bespricht (insbesondere Lage der Senkgru-
be, Zufahrtsmöglichkeit, Ansaugstutzen). 
 

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, 
dass jeder Hauseigentümer, dessen Objekt 
nicht an eine öffentliche oder wasserrechtlich 
bewilligte Abwasserentsorgungs- oder  
–reinigungsanlage (sprich: Ortskanal, Kläranla-
ge oder „Rollender Kanal“) angeschlossen ist, 
zur Führung von Entsorgungsnachweisen ver-
pflichtet ist.  
Mit diesem Entsorgungsnachweis ist jede Ent-
sorgung von Abwässern zu dokumentieren, vom 
jeweiligen Entsorger zu unterschreiben und 
mindesten 5 Jahre aufzubewahren und auf Ver-
langen der zuständigen Behörde vorzulegen.  
 
 
 

 
 
 
 
Nachstehend finden Sie einen 
Auszug aus dem Abwasser-
entsorgungsgesetz, in dem die  
Entsorgungsdienste und –nachweise 
gesetzlich geregelt sind: 
 
 

Oö. 
Abwasserentsorgungsgesetz 

2001 (LGBl. Nr. 27/2001) 
§ 17 Entsorgungsdienst; Entsorgungsnachweis 

 

(1) Die Gemeinde kann zur Erleichterung der 
Entsorgung der Senkgrubeninhalte gemäß § 16 
Abs. 1 und 2 sowie der Klärschlämme aus 
Kleinkläranlagen gemäß § 16 Abs. 4 einen Ent-
sorgungsdienst einrichten. Sie kann sich dazu 
auch Dritter bedienen. 
 (2) Wird die Entsorgung nicht durch einen von 
der Gemeinde eingerichteten oder von ihr be-
auftragten Entsorgungsdienst oder durch eine 
landwirtschaftliche Abwasserverwertungsge-
meinschaft (§ 8 Oö. Bodenschutzgesetz 1991) 
vorgenommen, hat der Entsorgungspflichtige 
schriftliche Nachweise darüber zu führen, dass 
er seinen Entsorgungsverpflichtungen nachge-
kommen ist. 
 (3) Der Entsorgungsnachweis hat die aus dem 
Muster der Anlage 1 ersichtlichen Angaben zu 
enthalten. Diese Nachweise sind mindestens 
fünf Jahre lang aufzubewahren. Die Behörde ist 
berechtigt, jederzeit in diese Nachweise Einsicht 
zu nehmen; über Aufforderung sind ihr Aus-
künfte zu erteilen und die Entsorgungsnachwei-
se zu übermitteln. 
 
Ein Muster für den Entsorgungsnachweis 
ist auf Seite 10 dieser Gemeindenachrich-
ten abgebildet. 
 
Informationen zum „Rollenden Kanal“ finden Sie 
auch auf der neuen Homepage: 
www.gaspoltshofen.info / Marktgemeindeamt / 
Bürgerinformation / Amtstafel / ED Senkgruben 
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